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(54) Anlage zur Beförderung von Personen

(57) Anlage zur Beförderung von Personen längs ei-
ner sich zwischen zwei Endstationen (1,2) erstrecken-
den in sich geschlossenen Bahn (7) mit mindestens ei-
ner zwischen den Endstationen (1, 2) befindlichen Zwi-
schenstation (3, 4) mit längs der Bahn (7) durch ein in
sich geschlossenes Zugseil (5) bewegbaren Fahrbe-
triebsmitteln, wie Seilbahnkabinen (6, 6a, 6b) oder Wa-
gen, mit in den Endstationen (1, 2) angeordneten An-
triebs- bzw. Umlenkscheiben (11, 21, 21a) für das Zug-
seil (5), wobei die Fahrbetriebsmittel (6, 6a, 6b) durch
die Stationen (1 bis 4) hindurch mit einer solchen Ge-
schwindigkeit bewegt werden, daß sie von den Perso-

nen bestiegen bzw. verlassen werden können. Dabei
befindet sich die mindestens eine Zwischenstation (3,
4) von den jeweils anliegenden Stationen (1, 2) in einem
gleichen Abstand (d), sind die gegebenenfalls in Grup-
pen angeordneten Fahrbetriebsmittel (6, 6a, 6b) an das
Zugseil (5) in solchen Abständen (2d) voneinander an-
gekuppelt, welche dem doppelten Abstand (d) der Sta-
tionen (1, 2, 3, 4) voneinander gleich sind und befinden
sich die Teilstücke (71, 72) der Bahn (7) für gegenläufig
bewegte Fahrbetriebsmittel (6, 6a, 6b) nur in den Sta-
tionen (1 bis 4) voneinander in einem solchen Abstand,
daß zwei Fahrbetriebsmittel (6, 6a, 6b) aneinander vor-
beibewegbar sind (Fig. 1).
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